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Eidgenössisches Militärdepartement
Information

Die alten Panzerjäger G-13 haben ausgedient
Das Militärdepartement hat dem Landesmuseum in Zürich und dem Technorama in Winterthur je
einen Panzerjäger G-13 geschenkweise überlassen. Gegenwärtig erhalten zudem sieben Museen in
Oesterreich, Schweden, Frankreich, den USA und in der Bundesrepublik Deutschland alte G-13
für Ausstellungszwecke. Das grosse Interesse für diesen rund 35jährigen Panzerjäger im In- und
Ausland rührt wohl von seinem Einsatz bei der deutschen Wehrmacht in den Jahren 1939 bis 1945
her. Er wurde dort unter dem Namen «Hetzer» bekannt. Es handelt sich um eine Vorkriegskon-
struktion der tschechischen Skoda-Werke in Pilsen.

Nach Kriegsende bot sich der Schweiz Gelegenheit, vom Herstellerwerk 150 solcher Panzer zu
sehr günstigen Bedingungen aus Liquidationsbeständen zu erwerben. 1946 wurde der Kauf von
100 Exemplaren, 1947 der Erwerb einer zweiten Serie von 50 Stück beschlossen. Die Schweizer
Armee erhielt damit erstmals eine ins Gewicht fallende Panzerwaffe, nachdem sie während des

Weltkrieges lediglich über eine sehr geringe Zahl ebenfalls tschechischer Panzer vom Typ
«Praga 39» verfügt hatte. Die G-13 waren mit einer 7,5-cm-Kanone bewaffnet und wogen gefechts-
bereit 16 Tonnen. Sie wurden zuerst den Leichten Brigaden zugeteilt und waren in drei Panzer-
jägerabteilungen zu je vier Einheiten gegliedert. Später teilte man sie den Felddivisionen zu und
bildete drei Panzerjägerbataillone zu je drei Kompagnien.
Fleute haben die G-13 ausgedient. Sie werden in den Felddivisionen durch Centurions abgelöst,
welche in den Mechanisierten Divisionen durch die Übernahme der neuen Schweizer Panzer 68
frei werden.

Warum die Armee weiterhin Treibstoff spart
Mit der Aufhebung der Einschränkungen im Verbrauch flüssiger Treib- und Brennstoffe im zivilen
Bereich wurde die Frage gestellt, ob auch die Sparmassnahmen bei der Truppe aufgehoben werden
könnten. Die Versorgungslage würde diesen Schritt erlauben. Indessen haben sich die Treibstoff-
preise und der Aufwand für den Motorfahrzeugunterhalt auch in der Armee so erhöht, dass bei
der Aufhebung der Sparmassnahmen mit hohen zusätzlichen Ausgaben gerechnet werden müsste.

Noch 1972 mussten für den Treibstoffverbrauch der Armee rund 10 Millionen Franken aufge-
wendet werden. 1974 werden es, trotz Kontingentierung, rund 32 Millionen sein. Würde auf die
Kontingentierung verzichtet, so würden sogar Kosten von 40 Millionen entstehen. Ähnlich verhält
es sich mit den Unterhaltskosten für Motorfahrzeuge, die innerhalb der letzten 4 Jahre von 29 auf
41 Millionen angestiegen sind.

Da es sich jetzt nur noch darum handelt, die Kosten tief zu halten, haben die zuständigen Kom-
mandostellen bei der Wahl zwischen Strassen- oder Bahntransport immer die billigere Lösung zu
befehlen.

Anrechnung von Diensttagen im Wehrsport
Der Bundesrat hat die Anrechnung der Teilnahme an internationalen wehrsportlichen Wettkämp-
fen und Vorbereitungskursen an die gesetzliche Dienstleistungspflicht neu umschrieben. Die
Änderung der Verordnung vom 2. Dezember 1963 über die Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht
tritt am 1. Januar 1975 in Kraft.
Der bisherige Grundsatz, wonach für die Teilnahme an den erwähnten Veranstaltungen höchstens
die Hälfte der insgesamt zu leistenden Diensttage angerechnet werden kann, wird beibehalten.
Die neue Regelung gestattet jedoch eine flexiblere Verteilung der anrechenbaren Diensttage auf die
drei Heeresklassen.
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